
Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller (bzw. der Im-
porteur von Produkten in den europäischen Wirtschaftsraum)
die Übereinstimmung seines Produktes mit den einschlägigen
EU-Richtlinien und technischen Normen. Generell schuldet jeder
Verkäufer ein Produkt in der vereinbarten oder üblicherweise
zu erwartenden Qualität. Die CE-Kennzeichnung legt einen ge-
meinsamen Standard für die Bestätigung dieser Qualität fest.
Die Praxis zeigt jedoch, dass sich so manche Unternehmen des
Anlagen- und Maschinenbaus der vollen Tragweite nicht immer
bewusst sind.
Aus der Anbringung einer CE-Kennzeichnung haftet ein Ma-
schinenbauer beispielsweise dafür, dass sein Produkt den jewei-
ligen technischen Vorschriften entspricht. Weicht die Qualität
des Produktes trotz der angebrachten CE-Kennzeichnung von
den jeweiligen Standards ab, so haftet der Maschinenbauer aus
Gewährleistung und/oder Schadenersatz. Weitere vertraglich
für diesen Fall vereinbarte Ansprüche (z.B. Vertragsstrafen) sind
natürlich auch immer denkbar. Besonders zu beachten sind die
sogenannten Mangelfolgeschäden, die durch die Fehlerhaftig-
keit des Produktes selbst an einer anderen Sache entstehen, 
etwa wenn eine Maschine wegen eines Konstruktionsfehlers
während des Betriebs Feuer fängt und im Zuge dessen die ganze
Produktionshalle beschädigt. Der Maschinenbauer haftet dann
unter Umständen für die verursachten Feuerschäden und den
Produktionsausfall.
Zusätzlich schafft das Produkthaftungsgesetz eine verschul-
densunabhängige Haftung beispielsweise bei Tod, Körperver-
letzung, Gesundheitsschädigung oder bei Beschädigung einer
vom Produkt verschiedenen Sache, wobei der Sachschaden nur
bei Verbrauchern zu ersetzen ist. 
Darüber hinaus kann eine Haftung auch nach verwaltungsstraf-
rechtlichen Vorschriften entstehen: Die Gewerbeordnung be-
stimmt unter anderem die Entziehung der Gewerbeberechti-
gung, die Einziehung der Produkte bzw. die Verhinderung des
In-Verkehr-Bringens. Das Produktsicherheitsgesetz sieht z.B. 
eine Verwaltungsstrafe von bis zu 25.000 Euro für das In-Ver-
kehr-Bringen von »gefährlichen« Produkten vor, wenn deren
Gefährdungspotenzial bekannt war oder hätte erkannt werden
müssen. Eine darüber hinausgehende Haftung kann bei Ver-
schulden auch nach strafrechtlichen Vorschriften bestehen (z.B.
bei fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung). Aufgrund der
zahlreichen Haftungstatbestände empfehle ich eine auf den
Einzelfall maßgeschneiderte rechtliche Beratung.

Die Haftung des Herstellers 
bei der Anbringung einer 
CE-Kennzeichnung
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Busklemmen für 
die Leiterkarte
Die Ethercat-Steckmodule
der »EJ«-Serie von Beckhoff
reduzieren Montage- und
Verdrahtungskosten bei 
Serienmaschinen mit mitt-
leren u. hohen Stückzahlen.

Die Steckmodule basieren elektronisch auf dem Ethercat-I/O-System und
lassen sich durch ihre Bauform direkt auf eine Leiterkarte aufstecken.
Die Leiterkarte als anwendungsspezifisches Signal-Distribution-Board
verteilt Signale und Spannungsversorgung auf einzelne applikations-
spezifische Steckverbinder, um die Steuerung mit weiteren Maschinen-
modulen zu verbinden. Konfektionierte Kabelbäume werden einfach
angesteckt und ersetzen die aufwendige manuelle Einzeladerverdrah-
tung im klassischen Schaltschrankbau. Das reduziert Stückkosten und
Fehlverdrahtungen. Die gesamte Vielfalt des I/O-Portfolios von Beckhoff
inklusive funktionaler Sicherheit (Safety) kann mit der »EJ«-Serie kom-
pakt realisiert werden. Durch die Steckbarkeit können weiterhin Optio-
nen angeboten werden, die nur bei Bedarf gesteckt werden. 

www.beckhoff.at

Schnittstellenvielfalt
Für raue Industrieanwendungen mit Staub, Feuchtigkeit 
und Vibration ist der IP65-geschützte Embedded-PC »EL1086« 
von TL Electronic die ideale Lösung. Die ausfallsichere Serie 
punktet mit zahlreichen Schnittstellen auf kleinstem Raum.

Gleichzeitig überzeugt die Leistungsstärke des 64-bit-Prozessors »Atom
D2550« mit einer Taktfrequenz von 2x 1,86 GHz in Kombination mit dem In-
tel-Chipsatz »NM10« und bis zu 4 GB DDR Arbeitsspeicher. Die maximale Ver-
lustleistung, Thermal Design Power (TDP), der in 32-nm-Technologie gefer-
tigten »D2550«-CPU zusammen mit dem Chipsatz beträgt nur 12 W. Dadurch
wird die lüfterlose, passive Wärmeabfuhr über das Aluminiumgehäuse er-
möglicht. Als Festplattenlaufwerk steht eine 32 GB große mS-ATA Solid State
Disk (SSD) zur Verfügung. Die Vielfalt der IP65-geschützten Schnittstellen of-
fenbart sich dem Anwender bei einem Blick auf die Rückseite des Gehäuses
mit Abmessungen von nur 261 x 50 x 201 mm. Front- und rückseitig stehen
zur Auswahl drei USB-Schnittstellen, zwei RJ45-Ports für Gigabit-Ethernet, ein
bis optional zwei serielle COM-Schnittstellen, DVI- oder optional HDMI-An-
schluss. Ergänzt wird die Schnittstellenvielfalt durch einen Micro SD/SIM-Kar-

tensteckplatz und wahl-
weise Audio-I/O, Anten-
ne sowie universellen
Ein-/Ausgang (GPIO). Die
Spannungsversorgung
erfolgt über den 9–36-

VDC-Anschluss extern und somit wartungsfreundlich. Zusätzlich zur hohen
Schutzart IP65 inklusive der Schnittstellen arbeitet der Embedded-PC
»EL1086« auch unter Schock (bis zu 15g) und Vibration absolut zuverlässig. 

www.tl-electronic.at
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